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Text 

8. Hauptstück 

Aufenthaltsrecht für Vertriebene 

Vertriebene 

§ 76. (1) Für Zeiten eines bewaffneten Konfliktes oder sonstiger die Sicherheit ganzer 
Bevölkerungsgruppen gefährdender Umstände kann die Bundesregierung im Einvernehmen mit dem 
Hauptausschuss des Nationalrates mit Verordnung davon unmittelbar betroffenen Gruppen von Fremden, die 
anderweitig keinen Schutz finden (Vertriebene), ein vorübergehendes Aufenthaltsrecht im Bundesgebiet 
gewähren. Bis zum Inkrafttreten dieser Verordnung ist der Aufenthalt von Vertriebenen im Bundesgebiet 
geduldet. Dies ist dem Fremden durch die Behörde zu bestätigen. 

(2) In der Verordnung gemäß Abs. 1 sind Einreise und Dauer des Aufenthaltes der Fremden unter 
Berücksichtigung der Umstände des besonderen Falles zu regeln. 

(3) Wird infolge der längeren Dauer der in Abs. 1 genannten Umstände eine dauernde Integration 
erforderlich, kann in der Verordnung festgelegt werden, dass bestimmte Gruppen der Aufenthaltsberechtigten 
einen Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels wirksam im Inland stellen können und dass ihnen der 
Aufenthaltstitel trotz Vorliegens eines Versagungsgrundes erteilt werden kann. 

(4) Das durch die Verordnung eingeräumte Aufenthaltsrecht ist durch die Behörde im Reisedokument des 
Fremden zu bestätigen. Sofern er über kein Reisedokument verfügt, ist ihm ein Ausweis für Vertriebene von 
Amts wegen auszustellen. 

(5) Der Ausweis ist als “Ausweis für Vertriebene” zu bezeichnen, kann verlängert werden und genügt zur 
Erfüllung der Passpflicht. Der Bundesminister für Inneres legt durch Verordnung die Form und den Inhalt des 
Ausweises sowie der Bestätigungen gemäß Abs. 1 und 4 fest. 


